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Allfällige Austrittserklärungen haben innert sechs Monaten nach
Inkrafttreten vorliegender Statuten zu erfolgen. Austretende
Mitglieder, die noch keine Nutznießungen bezogen haben, erhalten
70% der einbezahlten Beiträge zurück.

Die übrigen Mitglieder zahlen die laufenden Beiträge weiter
bis zum 60. Altersjahr.

VI. Kanton Obwalden.
Lehrerschaft aller Stufen.

Abänderung der Verordnung über die Lehrerunterstützungskasse.
(Vom 24. November 1921.)

Der Kantons rat
des Kantons Unterwalden ob dem Wa 1 d,

in Rücksicht darauf, daß der Stand der Lehrerunterstützungskasse
eine Erhöhung der im Kantonsratsbeschluß vom 27. März

1916 betreffend Ergänzung der Verordnung über die
Lehrerunterstützungskasse vorgesehenen Leistungen gestattet,

in Abänderung beziehungsweise Ersetzung des angeführten
Kantonsratsbeschlusses,

auf Antrag des Regierungsrates,
besehließt:

1. Art. 2 der kantonsrätlichen Verordnung betreffend die
Lehrerunterstützungskasse vom 22. Mai 1905 lautet in Ziffer 3 :

„3. eine jährliche Zulage aus der Lehrerunterstützungskasse bis
auf Fr. 400 vom zurückgelegten 60. Altersjahre an, sofern der
Versicherte wegen Invalidität den Schuldienst verlassen muß. zu
bemessen im Verhältnis zum eingetretenen und weiterbestehenden
Erwerbsunfähigkeitsgrad."

2. Die bisherige Ziffer 3 des genannten Verordnungsartikels
wird Ziffer 4.

3. Vorstehende Abänderung der Verordnung über die
Lehrerunterstützungskasse tritt sofort in Kraft.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1921.

VIII. Kanton Glarus.
Fortbildungsschulen.

Gesetz betreffend die Handwerkerschule Glarus. (Erlassen von der
Landsgemeinde am 1. Mai 1921.)

§ 1. Die Schulgemeinde Glarus-Riedern ist berechtigt, die von
ihr im Jahre 1899 errichtete Handwerkerschule in Glarus aus den
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ihr für das Volksschulwesen zu Gebote stehenden Mitteln zu
unterhalten, soweit ihr nicht anderweitige Einnahmen dafür zur
Verfügung gestellt werden.

§ 2. Die Handwerkerschule in Glarus wird unter den gleichen
Bedingungen als öffentliche Schule anerkannt wie eine Sekundärschule

(Gesetz betreffend das Schulwesen § 37, Beschluß von 1919).

§ 3. Die Handwerkerschule vermittelt als gewerbliche Bildungsanstalt

eine über das Lehrziel der Primarschule hinausgehende
Bildung mit besonderer Berücksichtigung der Bedurfnisse des Handwerks.

Sie steht Schülern aus allen Gemeinden des Kantons offen.

§ 4. Die Handwerkerschule umfaßt in zwei Jahreskursen das
achte und neunte Schuljahr.

§ 5. In die erste Klasse der Handwerkerschule dürfen nur
solche Schüler aufgenommen werden, die die siebente Primarklasse
mit Erfolg besucht haben. Sie haben vor der Aufnahme eine Prüfung
zu bestehen.

Schüler, die in die Handwerkerschule aufgenommen worden
sind, sind pflichtig, sie während zweier Jahre regelmäßig und bis
zum Ende des Schuljahres zu besuchen.

Wer die Handwerkerschule vor diesem Zeitpunkt verläßt, ist
der Schulpflicht unterworfen, wie einer, der die Handwerkerschule
nicht besucht hat.

§ 6. Der Unterricht ist unentgeltlich. Die Lehrmittel, die
Zeichenutensilien und das Schreib- und Zeichenmaterial werden den
Schülern unentgeltlich abgegeben.

§ 7. Lehrplan und Lehrmittel unterliegen der Genehmigung
des Regierungsrates.

§ 8. Die Lehrer der Handwerkerschule unterstehen den
allgemeinen auf die Lehrer bezüglichen Bestimmungen der Gesetze
betreffend das Schulwesen und betreffend die Besoldungen der Lehrer.

§ 9. Die Kosten der Handwerkerschule werden bestritten :

1. Aus dem Beitrag des Bundes.
2. Aus den ordentlichen jährlichen Beiträgen des Kantons (§ 61

des Gesetzes betreffend das Schulwesen, Beschluß 1919).-
3. Aus den besonderen Unterstützungen des Kantons.
4. Aus den Erträgnissen der Schul- und Gemeindesteuern.

§ 10. Die nach Abzug des Bundes- und des ordentlichen
Kantonsbeitrages verbleibenden Nettokosten des Betriebes werden vom
Kanton und von denjenigen Schulgemeinden getragen, aus denen
die Schule besucht wird.

Der Kanton übernimmt nach § 55, Absatz 4, des revidierten
Schulgesetzes von 1919 die Hälfte derselben; die andere Hälfte wird
nach der Zahl der Schüler von den Schulgemeinden beziehungsweise
den Ortsgemeinden gedeckt (Sehulgesetz § 55, Absatz 5, von 1919).
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£ 11. Wenn die Schulgemeinde Glarus-Riedern ein der
Handwerkerschule dienendes Schulhaus erstellt oder ein für die Zwecke
der Handwerkerschule geeignetes Gebäude ankauft und umbaut,
so leistet der Kanton daran, angesichts des kantonalen Chai*akters
der Schule, einen Beitrag von 50 % der auf die Handwerkerschule
entfallenden Gesamtbaukosten.

Im übrigen finden auch für diesen Beitrag die allgemeinen
Bestimmungen über außerordentliche Ausgaben, wie Neubauten oder
wesentliche Erweiterungen bestehender bchulhäuser nach § 62 des

Schulgesetzes von 1907 Anwendung.
g 12. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1921 in Kraft.
S 13. Alle entgegenstellenden Bestimmungen, insbesondere S 17.

Absatz 1, des Réglementes betreffend das Fortbildungsschulwesen
von 1901, werden aufgehoben.

*; 14. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes
beauftragt.

IX. Kanton Zug.
Lehrerschaft aller Stufen.

Gesetz betreffend die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer.
(Vom 31. Januar 1921.1

Der Kantons rat beschließt:
§ 1. Die Mindestbesoldung eines weltlichen Primarlehrers

beträgt Fr. 3400 nebst Entschädigung für eine i rtsübliche Wohnungsmiete,

sofern dem Lehrer keine geeignete Wohnung zur Verfügung
gestellt wird. Einer weltlichen Lehrerin sind im Minimum jährlich
(Wohnungsentsehädigung inbegriffen) Fr. 3000 auszubezahlen.

Lehrer und Lehrerinnen von Gesamtschulen erhalten eine jährliche

Besoldungszulage von Fr. 100 bis Fr. 200.
Die Mindestbesoldung eines Sekundarlehrers beträgt Fr. 4400

nebst Wohnungsentsehädigung laut Absatz 1, diejenige einer
weltlichen Sekundarlehrerin(\\ ohnungsentschädigung inbegriffen) Fr. 3600.

Die Besoldung der einer religiösen Genossenschaft angehörenden
Lehrerin beruht auf vertraglichem Übereinkommen der Gemeinde
mit dem Mutterhause der betreffenden Lehrerin. Immerhin soll eine
fixe Besoldung nicht weniger als die Hälfte der Besoldung einer
weltlichen Lehrerin betragen.

Nach dem Ableben einer aktiven weltlichen Lehrkraft ist den
Hinterlassenen die Besoldung noch für ein Vierteljahr weiter zu
verabfolgen.

Die Besoldung der Hilfs- oder Fachlehrer an Primär- und
Sekundärschulen bestimmt die Schulgemeinde, unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Erziehungsrat. Sie richtet sich nach den
an den betreffenden Lehrer gestellten Anforderungen.
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